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BEKANNTMACHUNGEN DER LANDESBEHÖRDEN

Genehmigung zum Vorhaben 
Errichtung und Betrieb einer Windkraftanlage 

in 16259 Beiersdorf-Freudenberg OT Freudenberg

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 25. Februar 2025

Der Firma Energiekontor AG, Mary-Somerville-Straße 5 in  
28359 Bremen wurde die Genehmigung nach § 4 des Bundes- 
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) erteilt, auf dem Grund-
stück in der Gemarkung Freudenberg, Flur 2, Flurstück 79  
eine Windkraftanlage zu errichten und zu betreiben.

Die Genehmigungsentscheidung und die Rechtsbehelfsbeleh- 
rung lauten:

„I.	 Entscheidung

1.	 Der Firma Energiekontor AG (im Folgenden: Antrag- 
stellerin), Mary-Somerville-Straße 5 in 28359 Bremen  
wird die Genehmigung erteilt, eine Windkraftanlage  
(WKA) auf dem Grundstück in 16259 Beiersdorf- 
Freudenberg OT Freudenberg, Gemarkung Freudenberg,  
Flur 2, Flurstück 79 in dem unter Ziffer II. und III. die-
ser Entscheidung beschriebenen Umfang und unter 
Einhaltung der unter Ziffer  IV. genannten Inhalts- und 
Nebenbestimmungen zu errichten und zu betreiben.

2.	 Die Genehmigung umfasst nach § 13 BImSchG insbe- 
sondere folgende Entscheidungen:

-	 die Baugenehmigung nach § 72 Abs. 1 Satz 1 Bran- 
denburgische Bauordnung (BbgBO) mit Zulassung 
der Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 BbgBO i. V. m. 
§ 6 Abs. 2 und 5 BbgBO (Reduzierung der Abstands-
flächen) sowie unter Ersetzung des gemeindlichen 
Einvernehmens nach § 71 Abs. 1 BbgBO,

-	 die Ausnahmegenehmigung nach § 9 Abs. 1 Ziffer 2  
i. V. m. Abs. 8 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) für die 
bei der Errichtung der WKA im Windpark Freuden-
berg-Beiersdorf verbundenen Erschließung baulicher 
Anlagen an Bundesfernstraßen (B 168, Abs. 420, bei 
km 0.795 rechts und links; bei km 0.750 rechts und 
links sowie KP B168/L236),

-	 die denkmalrechtliche Erlaubnis nach § 9 des Geset-
zes über den Schutz und die Pflege der Denkmale im 
Land Brandenburg (Brandenburgisches Denkmal-
schutzgesetz - BbgDschG).

3.	 Die Zustimmung nach §  14 Abs.  1 Luftverkehrsgesetz 
(LuftVG) wird erteilt.

4.	 Die Antragstellerin hat die Kosten des Verfahrens zu tra-
gen. Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid.

VIII.	 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zu-
stellung Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit Sitz in 
Potsdam erhoben werden.

Der Widerspruch eines Dritten gegen die Zulassung der Wind-
energieanlage ist binnen eines Monats nach seiner Erhebung zu 
begründen.

Der Widerspruch eines Dritten gegen die Zulassung der Wind-
energieanlage hat keine aufschiebende Wirkung.

Der Antrag eines Dritten auf Anordnung der aufschiebenden 
Wirkung des Widerspruchs gegen die Zulassung der Wind-
energieanlage nach § 80 Abs. 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichts-
ordnung kann nur innerhalb eines Monats nach der Zustellung 
der Zulassung beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Branden-
burg mit Sitz in Berlin gestellt und begründet werden.“

Das Vorhaben unterlag einer Umweltverträglichkeitsprüfung.

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung wurde unter den 
im Genehmigungsbescheid aufgeführten Inhalts- und Neben-
bestimmungen erteilt.

In der Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz 
ist über alle rechtzeitig vorgetragenen Einwendungen ent-
schieden worden.

Auslegung

Die Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz wird 
in der Zeit vom 27. Februar 2025 bis einschließlich 12. März 
2025 über das länderübergreifende zentrale UVP-Internetportal 
unter https://www.uvp-verbund.de/ unter der Vorhaben-ID 
Süd-G00420 veröffentlicht.

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine leicht zu erreichende 
Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid den 
Einwendern und auch gegenüber Dritten, die keine Ein-
wendung erhoben haben, als zugestellt.

Nach der öffentlichen Bekanntmachung können der Bescheid 
und seine Begründung bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist 
von den Personen, die Einwendungen erhoben haben, beim 
Landesamt für Umwelt, Genehmigungsverfahrensstelle Süd, 
Postfach 60 10 61 in 14410 Potsdam schriftlich oder elektro-
nisch angefordert werden.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zu-
stellung Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit Sitz in 
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Potsdam erhoben werden. Der Widerspruch eines Dritten ist 
binnen eines Monats nach seiner Erhebung zu begründen.

Der Widerspruch eines Dritten gegen die Zulassung der Wind-
energieanlage hat keine aufschiebende Wirkung.

Der Antrag eines Dritten auf Anordnung der aufschiebenden 
Wirkung des Widerspruchs gegen die Zulassung der Wind-
energieanlage nach §  80 Absatz  5 Satz  1 der Verwaltungs-
gerichtsordnung kann nur innerhalb eines Monats nach der 
Zustellung der Zulassung beim Oberverwaltungsgericht Berlin- 
Brandenburg mit Sitz in Berlin gestellt und begründet werden.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225, Nr. 340)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 12. November 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 355)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
1992 (BGBl.  I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18.  März 2021 (BGBl.  I 
S.  540), zuletzt geändert durch Artikel  10 des Gesetzes vom 
23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle Süd

Genehmigung zum Vorhaben 
Errichtung und Betrieb von zwei Windkraftanlagen 
in 16259 Beiersdorf-Freudenberg OT Freudenberg

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 25. Februar 2025

Der Firma Energiekontor AG, Mary-Somerville-Straße 5 in  
28359 Bremen wurde die Genehmigung nach § 4 des Bundes- 
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) erteilt, auf den Grund-
stücken in der Gemarkung Freudenberg, Flur 5, Flurstücke 82 
und 74 zwei Windkraftanlagen zu errichten und zu betreiben.

Die Genehmigungsentscheidung und die Rechtsbehelfsbeleh- 
rung lauten:

„I.	 Entscheidung

1.	 Der Firma Energiekontor AG (im Folgenden: Antrag- 
stellerin), Mary-Somerville-Straße 5 in 28359 Bremen wird 
die Genehmigung erteilt, 2 Windkraftanlagen (WKA) 
auf den Grundstücken in 16259 Beiersdorf-Freuden-
berg OT Freudenberg, Gemarkung Freudenberg, Flur 5,  
Flurstücke 82 und 74 in dem unter Ziffer  II. und III. 
dieser Entscheidung beschriebenen Umfang und unter 
Einhaltung der unter Ziffer  IV. genannten Inhalts- und 
Nebenbestimmungen zu errichten und zu betreiben.

2.	 Die Genehmigung umfasst nach § 13 BImSchG insbe- 
sondere folgende Entscheidungen:

-	 die Baugenehmigung nach § 72 Abs. 1 Satz 1 Bran- 
denburgische Bauordnung (BbgBO) mit Zulassung 
von der Abweichung gemäß §  67 Abs.  1 BbgBO  
i. V. m. § 6 Abs. 2 und 5 BbgBO (Reduzierung der Ab-
standsflächen) sowie unter Ersetzung des gemeind-
lichen Einvernehmens nach § 71 Abs. 1 BbgBO,

-	 die Waldumwandlungsgenehmigung nach § 8 Abs. 1 
Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG) im 
unter Ziffer II näher beschriebenen Umfang,

-	 die Ausnahmegenehmigung nach § 9 Abs. 1 Ziffer 2 
i. V. m. Abs. 8 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) für 
die bei der Errichtung der beiden WKA verbundenen 
Erschließung baulicher Anlagen an Bundesfern-
straßen (Beiersdorf (B 168, Abs. 420, bei km 0.795 
rechts und links; bei km 0.750 rechts und links sowie 
KP B168/L236)),

-	 denkmalrechtliche Erlaubnis nach § 9 des Gesetzes 
über den Schutz und die Pflege der Denkmale im 
Land Brandenburg (Brandenburgisches Denkmal-
schutzgesetz - BbgDschG),

-	 die naturschutzrechtliche Eingriffszulassung gemäß 
§ 17 Abs. 1 i. V. m. § 15 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG).

3.	 Die Zustimmung nach §  14 Abs.  1 Luftverkehrsgesetz 
(LuftVG) wird erteilt.

4.	 Die Antragstellerin hat die Kosten des Verfahrens zu tra-
gen.

VIII.	 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zu-
stellung Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit Sitz in 
Potsdam erhoben werden.

Der Widerspruch eines Dritten gegen die Zulassung der Wind-
energieanlagen ist binnen eines Monats nach seiner Erhebung 
zu begründen.

Der Widerspruch eines Dritten gegen die Zulassung der Wind-
energieanlagen hat keine aufschiebende Wirkung.
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Der Antrag eines Dritten auf Anordnung der aufschiebenden 
Wirkung des Widerspruchs gegen die Zulassung der Wind-
energieanlagen nach § 80 Abs. 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichts-
ordnung kann nur innerhalb eines Monats nach der Zustellung 
der Zulassung beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Branden-
burg mit Sitz in Berlin gestellt und begründet werden.“

Das Vorhaben unterlag einer Umweltverträglichkeitsprüfung.

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung wurde unter den 
im Genehmigungsbescheid aufgeführten Inhalts- und Neben-
bestimmungen erteilt.

In der Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz 
ist über alle rechtzeitig vorgetragenen Einwendungen ent-
schieden worden.

Auslegung

Die Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz wird 
in der Zeit vom 27. Februar 2025 bis einschließlich 12. März 
2025 über das länderübergreifende zentrale UVP-Internetportal 
unter https://www.uvp-verbund.de/ unter der Vorhaben-ID 
Süd-G00520 veröffentlicht.

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine leicht zu erreichende 
Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid den 
Einwendern und auch gegenüber Dritten, die keine Ein-
wendung erhoben haben, als zugestellt.

Nach der öffentlichen Bekanntmachung können der Bescheid 
und seine Begründung bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist 
von den Personen, die Einwendungen erhoben haben, beim 
Landesamt für Umwelt, Genehmigungsverfahrensstelle Süd, 
Postfach 60 10 61 in 14410 Potsdam schriftlich oder elektro-
nisch angefordert werden.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zu-
stellung Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit Sitz in 
Potsdam erhoben werden. Der Widerspruch eines Dritten ist 
binnen eines Monats nach seiner Erhebung zu begründen.

Der Widerspruch eines Dritten gegen die Zulassung der Wind-
energieanlagen hat keine aufschiebende Wirkung.

Der Antrag eines Dritten auf Anordnung der aufschiebenden 
Wirkung des Widerspruchs gegen die Zulassung der Wind-
energieanlagen nach §  80 Absatz  5 Satz  1 der Verwaltungs-
gerichtsordnung kann nur innerhalb eines Monats nach der 
Zustellung der Zulassung beim Oberverwaltungsgericht Berlin- 
Brandenburg mit Sitz in Berlin gestellt und begründet werden.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 

S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225, Nr. 340)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 12. November 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 355)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
1992 (BGBl.  I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18.  März 2021 (BGBl.  I 
S.  540), zuletzt geändert durch Artikel  10 des Gesetzes vom 
23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle Süd

Genehmigung zum Vorhaben 
Errichtung und Betrieb einer Windkraftanlage 

in 16259 Heckelberg-Brunow OT Brunow

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 25. Februar 2025

Der Firma Energiekontor AG, Mary-Somerville-Straße 5 in  
28359 Bremen wurde die Genehmigung nach § 4 des Bundes- 
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) erteilt, auf dem Grund-
stück in der Gemarkung Brunow, Flur 2, Flurstück 239  
eine Windkraftanlage (WEA EK 4) zu errichten und zu betreiben.

Die Genehmigungsentscheidung und die Rechtsbehelfsbeleh- 
rung lauten:

„I.	 Entscheidung

1.	 Der Firma Energiekontor AG (im Folgenden: Antrag-
stellerin), Mary-Somerville-Straße 5 in 28359 Bremen  
wird die Genehmigung erteilt, eine Windkraftanlage 
(WKA) auf dem Grundstück in 16259 Heckelberg- 
Brunow OT Brunow, Gemarkung Brunow, Flur 2,  
Flurstück 239 in dem unter Ziffer II. und III. dieser Ent-
scheidung beschriebenen Umfang und unter Einhaltung 
der unter Ziffer  IV. genannten Inhalts- und Neben-
bestimmungen zu errichten und zu betreiben.

2.	 Die Genehmigung umfasst nach § 13 BImSchG insbe- 
sondere folgende Entscheidungen:

-	 die Baugenehmigung nach § 72 Abs. 1 Satz 1 Bran- 
denburgische Bauordnung (BbgBO) mit Zulassung 
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der Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 BbgBO i. V. m. 
§ 6 Abs. 2 und 5 BbgBO (Reduzierung der Abstands-
flächen) sowie unter Ersetzung des gemeindlichen 
Einvernehmens nach § 71 Abs. 1 BbgBO,

-	 die Waldumwandlungsgenehmigung nach § 8 Abs. 1 
Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG) im 
unter Ziffer II näher beschriebenen Umfang,

-	 die denkmalrechtliche Erlaubnis nach § 9 des Geset-
zes über den Schutz und die Pflege der Denkmale im 
Land Brandenburg (Brandenburgisches Denkmal-
schutzgesetz - BbgDSchG),

-	 die naturschutzrechtliche Eingriffszulassung gemäß 
§ 17 Abs. 1 i. V. m. § 15 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG).

3.	 Die Zustimmung nach §  14 Abs.  1 Luftverkehrsgesetz 
(LuftVG) wird erteilt.

4.	 Die Antragstellerin hat die Kosten des Verfahrens zu tra-
gen. Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid.

VIII.	 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zu-
stellung Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit Sitz in 
Potsdam erhoben werden.

Der Widerspruch eines Dritten gegen die Zulassung der Wind-
energieanlage ist binnen eines Monats nach seiner Erhebung zu 
begründen.

Der Widerspruch eines Dritten gegen die Zulassung der Wind-
energieanlage hat keine aufschiebende Wirkung.

Der Antrag eines Dritten auf Anordnung der aufschiebenden 
Wirkung des Widerspruchs gegen die Zulassung der Wind-
energieanlage nach § 80 Abs. 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichts-
ordnung kann nur innerhalb eines Monats nach der Zustellung 
der Zulassung beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Branden-
burg mit Sitz in Berlin gestellt und begründet werden.“

Das Vorhaben unterlag einer Umweltverträglichkeitsprüfung.

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung wurde unter den 
im Genehmigungsbescheid aufgeführten Inhalts- und Neben-
bestimmungen erteilt.

In der Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz 
ist über alle rechtzeitig vorgetragenen Einwendungen ent-
schieden worden.

Auslegung

Die Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz wird 
in der Zeit vom 27. Februar 2025 bis einschließlich 12. März 
2025 über das länderübergreifende zentrale UVP-Internetportal 
unter https://www.uvp-verbund.de/ unter der Vorhaben-ID 
Süd-G00620 veröffentlicht.

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine leicht zu erreichende 
Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid den 
Einwendern und auch gegenüber Dritten, die keine Ein-
wendung erhoben haben, als zugestellt.

Nach der öffentlichen Bekanntmachung können der Bescheid 
und seine Begründung bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist 
von den Personen, die Einwendungen erhoben haben, beim 
Landesamt für Umwelt, Genehmigungsverfahrensstelle Süd, 
Postfach 60 10 61 in 14410 Potsdam schriftlich oder elektro-
nisch angefordert werden.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zu-
stellung Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit Sitz in 
Potsdam erhoben werden. Der Widerspruch eines Dritten ist 
binnen eines Monats nach seiner Erhebung zu begründen.

Der Widerspruch eines Dritten gegen die Zulassung der Wind-
energieanlage hat keine aufschiebende Wirkung.

Der Antrag eines Dritten auf Anordnung der aufschiebenden 
Wirkung des Widerspruchs gegen die Zulassung der Wind-
energieanlage nach §  80 Absatz  5 Satz  1 der Verwaltungs-
gerichtsordnung kann nur innerhalb eines Monats nach der 
Zustellung der Zulassung beim Oberverwaltungsgericht Berlin- 
Brandenburg mit Sitz in Berlin gestellt und begründet werden.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225, Nr. 340)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 12. November 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 355)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
1992 (BGBl.  I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18.  März 2021 (BGBl.  I 
S.  540), zuletzt geändert durch Artikel  10 des Gesetzes vom 
23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle Süd
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Genehmigung zum Vorhaben 
Errichtung und Betrieb einer Windkraftanlage 

in 16259 Beiersdorf-Freudenberg OT Freudenberg

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 25. Februar 2025

Der Firma Green Wind Energy GmbH, Alt-Moabit 60 a in 
10555 Berlin wurde die Genehmigung nach § 4 des Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes (BImSchG) erteilt, auf dem Grund-
stück in der Gemarkung Freudenberg, Flur 5, Flurstück 80  
eine Windkraftanlage zu errichten und zu betreiben.

Die Genehmigungsentscheidung und die Rechtsbehelfsbeleh- 
rung lauten:

„I.	 Entscheidung

1.	 Der Firma Green Wind Energy GmbH (im Folgenden: 
Antragstellerin), Alt-Moabit 60 a in 10555 Berlin wird  
die Genehmigung erteilt, eine Windkraftanlage (WKA) 
auf dem Grundstück in 16259 Beiersdorf-Freudenberg  
OT Freudenberg, Gemarkung Freudenberg, Flur 5, Flur- 
stück 80 in dem unter Ziffer  II. und III. dieser Ent-
scheidung beschriebenen Umfang und unter Einhaltung 
der unter Ziffer  IV. genannten Inhalts- und Neben-
bestimmungen zu errichten und zu betreiben.

2.	 Die Genehmigung umfasst nach § 13 BImSchG insbe- 
sondere folgende Entscheidungen:

-	 die Baugenehmigung nach § 72 Abs. 1 Satz 1 Bran- 
denburgische Bauordnung (BbgBO) mit Zulassung 
von der Abweichung gemäß §  67 Abs.  1 BbgBO  
i. V. m. § 6 Abs. 2 und 5 BbgBO (Reduzierung der Ab-
standsflächen) sowie unter Ersetzung des gemeind-
lichen Einvernehmens nach § 71 Abs. 1 BbgBO,

-	 die Waldumwandlungsgenehmigung nach § 8 Abs. 1 
Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG) im 
unter Ziffer II näher beschriebenen Umfang,

-	 die Ausnahmegenehmigung nach § 9 Abs. 1 Ziffer 2 
i. V. m. Abs. 8 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) für 
die bei der Errichtung der WKA verbundenen Er-
schließung baulicher Anlagen an Bundesfernstraßen 
(Beiersdorf (B 168, Abs. 420, bei km 0.795 rechts)),

-	 die denkmalrechtliche Erlaubnis nach § 9 des Geset-
zes über den Schutz und die Pflege der Denkmale im 
Land Brandenburg (Brandenburgisches Denkmal-
schutzgesetz - BbgDschG).

3.	 Die Zustimmung nach §  14 Abs.  1 Luftverkehrsgesetz 
(LuftVG) wird erteilt.

4.	 Die Antragstellerin hat die Kosten des Verfahrens zu tra-
gen.

VIII.	 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zu-
stellung Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit Sitz in 
Potsdam erhoben werden.

Der Widerspruch eines Dritten gegen die Zulassung der Wind-
energieanlage ist binnen eines Monats nach seiner Erhebung zu 
begründen.

Der Widerspruch eines Dritten gegen die Zulassung der Wind-
energieanlage hat keine aufschiebende Wirkung.

Der Antrag eines Dritten auf Anordnung der aufschiebenden 
Wirkung des Widerspruchs gegen die Zulassung der Wind-
energieanlage nach § 80 Abs. 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichts-
ordnung kann nur innerhalb eines Monats nach der Zustellung 
der Zulassung beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Branden-
burg mit Sitz in Berlin gestellt und begründet werden.“

Das Vorhaben unterlag einer Umweltverträglichkeitsprüfung.

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung wurde unter den 
im Genehmigungsbescheid aufgeführten Inhalts- und Neben-
bestimmungen erteilt.

In der Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz 
ist über alle rechtzeitig vorgetragenen Einwendungen ent-
schieden worden.

Auslegung

Die Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz wird 
in der Zeit vom 27. Februar 2025 bis einschließlich 12. März 
2025 über das länderübergreifende zentrale UVP-Internetportal 
unter https://www.uvp-verbund.de/ unter der Vorhaben-ID 
Süd-G00720 veröffentlicht.

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine leicht zu erreichende 
Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid den 
Einwendern und auch gegenüber Dritten, die keine Ein-
wendung erhoben haben, als zugestellt.

Nach der öffentlichen Bekanntmachung können der Bescheid 
und seine Begründung bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist 
von den Personen, die Einwendungen erhoben haben, beim 
Landesamt für Umwelt, Genehmigungsverfahrensstelle Süd, 
Postfach 60 10 61 in 14410 Potsdam schriftlich oder elektro-
nisch angefordert werden.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zu-
stellung Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit Sitz in 
Potsdam erhoben werden. Der Widerspruch eines Dritten ist 
binnen eines Monats nach seiner Erhebung zu begründen.

Der Widerspruch eines Dritten gegen die Zulassung der Wind-
energieanlage hat keine aufschiebende Wirkung.

Der Antrag eines Dritten auf Anordnung der aufschiebenden 
Wirkung des Widerspruchs gegen die Zulassung der Wind-
energieanlage nach §  80 Absatz  5 Satz  1 der Verwaltungs-
gerichtsordnung kann nur innerhalb eines Monats nach der 
Zustellung der Zulassung beim Oberverwaltungsgericht Berlin- 
Brandenburg mit Sitz in Berlin gestellt und begründet werden.
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Genehmigung zum Vorhaben 
Errichtung und Betrieb einer Windkraftanlage 

in 16259 Heckelberg-Brunow OT Brunow

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 25. Februar 2025

Der Firma Energiekontor AG, Mary-Somerville-Straße 5 in  
28359 Bremen wurde die Genehmigung nach § 4 des Bundes- 
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) erteilt, auf dem Grund-
stück in der Gemarkung Brunow, Flur 2, Flurstück 239  
eine Windkraftanlage (WEA EK 3) zu errichten und zu betreiben.

Die Genehmigungsentscheidung und die Rechtsbehelfsbeleh- 
rung lauten:

„I.	 Entscheidung

1.	 Der Firma Energiekontor AG (im Folgenden: Antrag- 
stellerin), Mary-Somerville-Straße 5 in 28359 Bremen  
wird die Genehmigung erteilt, eine Windkraftanlage  
(WKA) auf dem Grundstück in 16259 Heckelberg- 
Brunow OT Brunow, Gemarkung Brunow, Flur 2, Flur-
stück 239 in dem unter Ziffer  II. und III. dieser Ent-
scheidung beschriebenen Umfang und unter Einhaltung 
der unter Ziffer  IV. genannten Inhalts- und Neben-
bestimmungen zu errichten und zu betreiben.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225, Nr. 340)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 12. November 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 355)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
1992 (BGBl.  I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18.  März 2021 (BGBl.  I 
S.  540), zuletzt geändert durch Artikel  10 des Gesetzes vom 
23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle Süd

2.	 Die Genehmigung umfasst nach § 13 BImSchG insbe- 
sondere folgende Entscheidungen:

-	 die Baugenehmigung nach § 72 Abs. 1 Satz 1 Bran- 
denburgische Bauordnung (BbgBO) mit Zulassung 
der Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 BbgBO i. V. m. 
§ 6 Abs. 2 und 5 BbgBO (Reduzierung der Abstands-
flächen) sowie unter Ersetzung des gemeindlichen 
Einvernehmens nach § 71 Abs. 1 BbgBO,

-	 die Waldumwandlungsgenehmigung nach § 8 Abs. 1 
Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG) im 
unter Ziffer II näher beschriebenen Umfang,

-	 die denkmalrechtliche Erlaubnis nach § 9 des Geset-
zes über den Schutz und die Pflege der Denkmale im 
Land Brandenburg (Brandenburgisches Denkmal-
schutzgesetz - BbgDSchG),

-	 die naturschutzrechtliche Eingriffszulassung gemäß 
§ 17 Abs. 1 i. V. m. § 15 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG).

3.	 Die Zustimmung nach §  14 Abs.  1 Luftverkehrsgesetz 
(LuftVG) wird erteilt.

4.	 Die Antragstellerin hat die Kosten des Verfahrens zu tra-
gen. Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid.

VIII.	 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zu-
stellung Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit Sitz in 
Potsdam erhoben werden.

Der Widerspruch eines Dritten gegen die Zulassung der Wind-
energieanlage ist binnen eines Monats nach seiner Erhebung zu 
begründen.

Der Widerspruch eines Dritten gegen die Zulassung der Wind-
energieanlage hat keine aufschiebende Wirkung.

Der Antrag eines Dritten auf Anordnung der aufschiebenden 
Wirkung des Widerspruchs gegen die Zulassung der Wind-
energieanlage nach § 80 Abs. 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichts-
ordnung kann nur innerhalb eines Monats nach der Zustellung 
der Zulassung beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Branden-
burg mit Sitz in Berlin gestellt und begründet werden.“

Das Vorhaben unterlag einer Umweltverträglichkeitsprüfung.

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung wurde unter den 
im Genehmigungsbescheid aufgeführten Inhalts- und Neben-
bestimmungen erteilt.

In der Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz 
ist über alle rechtzeitig vorgetragenen Einwendungen ent-
schieden worden.

Auslegung

Die Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz wird 
in der Zeit vom 27. Februar 2025 bis einschließlich 12. März 
2025 über das länderübergreifende zentrale UVP-Internetportal 
unter https://www.uvp-verbund.de/ unter der Vorhaben-ID 
Süd-G05421 veröffentlicht.



177Amtsblatt für Brandenburg – Nr. 9 vom 26. Februar 2025

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine leicht zu erreichende 
Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid den 
Einwendern und auch gegenüber Dritten, die keine Ein-
wendung erhoben haben, als zugestellt.

Nach der öffentlichen Bekanntmachung können der Bescheid 
und seine Begründung bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist 
von den Personen, die Einwendungen erhoben haben, beim 
Landesamt für Umwelt, Genehmigungsverfahrensstelle Süd, 
Postfach 60 10 61 in 14410 Potsdam schriftlich oder elektro-
nisch angefordert werden.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zu-
stellung Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit Sitz in 
Potsdam erhoben werden. Der Widerspruch eines Dritten ist 
binnen eines Monats nach seiner Erhebung zu begründen.

Der Widerspruch eines Dritten gegen die Zulassung der Wind-
energieanlage hat keine aufschiebende Wirkung.

Der Antrag eines Dritten auf Anordnung der aufschiebenden 
Wirkung des Widerspruchs gegen die Zulassung der Wind-
energieanlage nach §  80 Absatz  5 Satz  1 der Verwaltungs-
gerichtsordnung kann nur innerhalb eines Monats nach der 
Zustellung der Zulassung beim Oberverwaltungsgericht Berlin- 
Brandenburg mit Sitz in Berlin gestellt und begründet werden.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225, Nr. 340)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 12. November 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 355)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
1992 (BGBl.  I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18.  März 2021 (BGBl.  I 
S.  540), zuletzt geändert durch Artikel  10 des Gesetzes vom 
23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle Süd

Genehmigung zum Vorhaben 
Errichtung und Betrieb einer Lageranlage (D266) 

zur Lagerung von Black Mass und Abfällen 
aus der CAM-Produktion auf dem Betriebsgelände 

der BASF Schwarzheide GmbH 
in 01987 Schwarzheide

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 25. Februar 2025

Der Firma BASF Schwarzheide GmbH, Schipkauer Straße  1 
in 01986 Schwarzheide wurde die Genehmigung nach § 4 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) erteilt, auf dem 
Grundstück Schipkauer Straße 1, 01986 Schwarzheide in der 
Gemarkung Schwarzheide, Flur 6, Flurstück 470 eine Anlage 
zum Lagern von Abfällen über einen Zeitraum von jeweils 
mehr als einem Jahr mit einer Aufnahmekapazität von 10 Ton-
nen oder mehr je Tag zu errichten und zu betreiben.

Die Genehmigungsentscheidung und die Rechtsbehelfsbeleh- 
rung lauten:

„I.	 Entscheidung

1.	 Der Firma BASF Schwarzheide GmbH (im Folgenden: 
Antragstellerin), Schipkauer Straße 1 in 01987 Schwarz-
heide wird die Genehmigung erteilt, eine Anlage zur La-
gerung von Black Mass und Abfällen aus der CAM-Pro-
duktion auf dem Grundstück der BASF Schwarzheide 
GmbH in 01987 Schwarzheide, Schipkauer Straße 1, 
Gemarkung Schwarzheide, Flur 6, Flurstück 470 (Block-
feld D200 des BASF-Geländes) in dem unter Ziffer  II. 
und III. dieser Entscheidung beschriebenen Umfang und 
unter Einhaltung der unter Ziffer IV. genannten Inhalts- 
und Nebenbestimmungen zu errichten und zu betreiben.

2.	 Dieser Bescheid ersetzt die Zulassung des vorzeitigen Be-
ginns nach § 8a BImSchG Nr. 40.005.Z0/24/8.14.2.1GE/
T12 vom 08.07.2024.

3.	 Die Genehmigung umfasst nach § 13 BImSchG die Bau-
genehmigung nach §  72 Absatz  1 Satz  1 der Branden-
burgischen Bauordnung (BbgBO) für die Errichtung der 
baulichen Anlagen.

4.	 Die sofortige Vollziehung der Nebenbestimmung (NB) 
IV.1.1 zur Hinterlegung der Sicherheitsleistung nach 
§ 12 Absatz 1 Satz 1 und 2 BImSchG zur Sicherstellung 
der Erfüllung der Pflichten nach § 5 Absatz 3 BImSchG 
wird nach § 80 Absatz 2 Nummer 4 Verwaltungsgerichts-
ordnung (VwGO) angeordnet.

5.	 Die Antragstellerin hat die Kosten des Verfahrens zu tra-
gen.

VIII.	 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zu-
stellung Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit Sitz in 
Potsdam erhoben werden.“
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Das Vorhaben unterlag einer Umweltverträglichkeitsprüfung.

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung wurde unter den 
im Genehmigungsbescheid aufgeführten Inhalts- und Neben-
bestimmungen erteilt.

Für die Anlage ist das BVT-Merkblatt „Abfallbehandlung“ 
vom 10. August 2018 maßgeblich.

Auslegung

Die Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz wird 
in der Zeit vom 27. Februar 2025 bis einschließlich 12. März 
2025 über das länderübergreifende zentrale UVP-Internetportal 
unter https://www.uvp-verbund.de/ unter der Vorhaben-ID 
Süd-G00524 veröffentlicht.

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine leicht zu erreichende 
Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid den 
Einwendern und auch gegenüber Dritten, die keine Ein-
wendung erhoben haben, als zugestellt.

Da es sich um eine Anlage nach der Richtlinie 2010/75/EU 
über Industrieemissionen (IED) handelt, wird der Bescheid 
zeitgleich auf folgender Internetseite unter der Vorhaben-ID 
Süd-G00524 veröffentlicht: https://lfu.brandenburg.de/info/ 
genehmigungen-sued.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zu-
stellung Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit Sitz in 
Potsdam erhoben werden.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225, Nr. 340)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 12. November 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 355)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
1992 (BGBl.  I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18.  März 2021 (BGBl.  I 

S.  540), zuletzt geändert durch Artikel  10 des Gesetzes vom 
23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle Süd

Genehmigung zum Vorhaben 
Errichtung und Betrieb von neun Windkraftanlagen 

in 15938 Drahnsdorf und Steinreich

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 25. Februar 2025

Der Firma UKA Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co.  
KG, Dr.-Eberle-Platz 1 in 01662 Meißen wurde die Ge-
nehmigung nach §  4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG) erteilt, auf den Grundstücken in der Gemarkung 
Sellendorf, Flur 3, Flurstück 114, Gemarkung Schäcksdorf, 
Flur 1, Flurstücke 100, 109, 111, 23/1 und in der Gemarkung 
Hohendorf, Flur 3, Flurstück 207/1 neun Windkraftanlagen zu 
errichten und zu betreiben.

Die Genehmigungsentscheidung und die Rechtsbehelfsbeleh- 
rung lauten:

„I.	 Entscheidung

1.	 Der Firma UKA Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH 
& Co. KG (im Folgenden: Antragstellerin), Dr.-Eberle-
Platz 1 in 01662 Meißen wird die Genehmigung erteilt, 
neun Windkraftanlagen (WKA) des Typs Siemens Game-
sa SG 6.6-170 auf den Grundstücken in 15938 Drahns- 
dorf und Steinreich, Gemarkung Sellendorf, Flur 3, Flur-
stück 114 und Gemarkung Schäcksdorf, Flur 1, Flur-
stücke 100, 109, 111, 23/1 sowie Gemarkung Hohendorf, 
Flur 3, Flurstück 207/1 in dem unter Ziffer  II. und III. 
dieser Entscheidung beschriebenen Umfang und unter 
Einhaltung der unter Ziffer  IV. genannten Inhalts- und 
Nebenbestimmungen zu errichten und zu betreiben.

2.	 Die Genehmigung umfasst nach § 13 BImSchG insbe- 
sondere folgende Entscheidungen:

-	 die Baugenehmigung nach § 72 Abs. 1 Satz 1 Bran- 
denburgische Bauordnung (BbgBO) mit Zulassung 
von einer Abweichung gemäß §  67 Abs.  1 BbgBO  
i. V. m. § 6 Abs. 2 und 5 BbgBO (Reduzierung der Ab-
standsflächen) sowie unter Ersetzung des gemeind-
lichen Einvernehmens nach § 71 Abs. 1 BbgBO,

-	 die Waldumwandlungsgenehmigung nach § 8 Abs. 1 
Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG) im 
unter Ziffer II näher beschriebenen Umfang,

-	 denkmalrechtliche Erlaubnis nach § 9 des Gesetzes 
über den Schutz und die Pflege der Denkmale im 
Land Brandenburg (Brandenburgisches Denkmal-
schutzgesetz - BbgDschG).
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3.	 Die Zustimmung nach §  14 Abs.  1 Luftverkehrsgesetz 
(LuftVG) wird erteilt.

4.	 Die Antragstellerin hat die Kosten des Verfahrens zu tra-
gen.

VIII.	 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zu-
stellung Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit Sitz in 
Potsdam erhoben werden.

Der Widerspruch eines Dritten gegen die Zulassung der Wind-
energieanlagen ist binnen eines Monats nach seiner Erhebung 
zu begründen.

Der Widerspruch eines Dritten gegen die Zulassung der Wind-
energieanlagen hat keine aufschiebende Wirkung.

Der Antrag eines Dritten auf Anordnung der aufschiebenden 
Wirkung des Widerspruchs gegen die Zulassung der Wind-
energieanlagen nach §  80 Absatz  5 Satz  1 der Verwaltungs-
gerichtsordnung kann nur innerhalb eines Monats nach der 
Zustellung der Zulassung beim Oberverwaltungsgericht 
Berlin-Brandenburg mit Sitz in Berlin gestellt und begründet 
werden.“

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung wurde unter den 
im Genehmigungsbescheid aufgeführten Inhalts- und Neben-
bestimmungen erteilt.

Auslegung

Die Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz wird 
in der Zeit vom 27. Februar 2025 bis einschließlich 12. März 
2025 auf der Internetseite des Landesamtes für Umwelt Bran- 
denburg unter https://lfu.brandenburg.de/info/genehmigungen- 
sued mit der Vorhaben-ID Süd-G01223 zugänglich gemacht.

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine leicht zu erreichende 
Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid den 
Einwendern und auch gegenüber Dritten, die keine Ein-
wendung erhoben haben, als zugestellt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zu-
stellung Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit Sitz in 
Potsdam erhoben werden. Der Widerspruch eines Dritten ist 
binnen eines Monats nach seiner Erhebung zu begründen.

Der Widerspruch eines Dritten gegen die Zulassung der Wind-
energieanlagen hat keine aufschiebende Wirkung.

Der Antrag eines Dritten auf Anordnung der aufschiebenden 
Wirkung des Widerspruchs gegen die Zulassung der Wind-
energieanlagen nach §  80 Absatz  5 Satz  1 der Verwaltungs-
gerichtsordnung kann nur innerhalb eines Monats nach der 
Zustellung der Zulassung beim Oberverwaltungsgericht Berlin- 
Brandenburg mit Sitz in Berlin gestellt und begründet werden.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225, Nr. 340)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 12. November 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 355)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
1992 (BGBl.  I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18.  März 2021 (BGBl.  I 
S.  540), zuletzt geändert durch Artikel  10 des Gesetzes vom 
23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle Süd

Genehmigung zum Vorhaben 
Repowering durch Errichtung und Betrieb 

von zwei Windkraftanlagen in 15306 Seelow

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 25. Februar 2025

Der Firma e.disnatur Erneuerbare Energien GmbH, Am  
Kanal 2 - 3 in 14467 Potsdam, wurde die Genehmigung nach 
§  16b des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) er-
teilt, auf den Grundstücken in 15306 Seelow, Gemarkung See-
low, Flur 1, Flurstücke 12 und 16 zwei Windkraftanlagen zu 
errichten und zu betreiben (Az.: G05122).

Die Genehmigungsentscheidung und die Rechtsbehelfsbeleh- 
rung lauten:

„I.	 Entscheidung

1.	 Der Firma e.disnatur Erneuerbare Energien GmbH (im 
Folgenden: Antragsteller), Am Kanal 2 - 3 in 14467 Pots-
dam wird die

Genehmigung

nach §  16b des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
BImSchG erteilt, die zwei Windkraftanlagen (WKA)
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Bezeichnung	 Anlagentyp	 Rechtswert	 Hochwert
WKA W28	 WKA E-66/	 455.555	 5.821.737
	 18.70
WKA W29	 WKA E-66/ 	 455.660	 5.821.449
	 18.70

zurückzubauen und zwei WKA auf dem Grundstück in 
15306 Seelow

Bezeichnung	 Gemarkung	 Flur	 Flurstück
WKA W1	 Seelow	 1	 12
WKA W3	 Seelow	 1	 16

in dem unter II. und III. dieser Entscheidung beschrie- 
benen Umfang und unter Einhaltung der unter IV. ge-
nannten Inhalts- und Nebenbestimmungen zu errichten 
und zu betreiben (Repowering).

2.	 Die Genehmigung umfasst nach § 13 BImSchG insbe- 
sondere folgende Entscheidungen:

-	 die Baugenehmigung nach § 72 Abs. 1 Satz 1 der Bran- 
denburgischen Bauordnung (BbgBO) für zwei WKA  
mit Zulassung einer Abweichung gemäß §  67 
BbgBO i. V. m. § 6 Abs. 5 BbgBO (Reduzierung der 
Abstandsflächen von 153,05 m auf 80,23 m), ein-
schließlich der Errichtung eines Brunnens in der Ge-
markung Seelow, Flur 17, Flurstück 228.

VIII.	 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für 
Umwelt mit Sitz in Potsdam erhoben werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Gemäß § 63 Abs.  1 BImSchG haben Widerspruch und 
Klage eines Dritten gegen die Zulassung einer WKA 
an Land mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern 
keine aufschiebende Wirkung. Der Widerspruch ist bin-
nen eines Monats nach seiner Erhebung zu begründen. 
Des Weiteren gilt gemäß § 63 Abs. 2 BImSchG, dass der 
Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des 
Widerspruchs oder der Anfechtungsklage gegen eine Zu-
lassung der WKA an Land mit einer Gesamthöhe von 
mehr als 50 Metern nach §  80 Abs.  5 Satz  1 der Ver-
waltungsgerichtsordnung (VwGO) nur innerhalb eines 
Monats nach der Zustellung der Zulassung gestellt und 
begründet werden kann.“

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung wurde unter den 
im Genehmigungsbescheid aufgeführten Nebenbestimmungen 
erteilt.

Auslegung

Die Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz wird  
in der Zeit vom 27.  Februar 2025 bis einschließlich 
12.  März 2025 auf der Internetseite des Landesamtes für 
Umwelt Brandenburg unter https://lfu.brandenburg.de/info/ 
genehmigungen-ost zugänglich gemacht.

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine leicht zu erreichende 
Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch 
gegenüber Dritten, die keine Einwendung erhoben haben, 
als zugestellt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit 
Sitz in Potsdam erhoben werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Gemäß § 63 Absatz 1 BImSchG haben Widerspruch und Klage 
eines Dritten gegen die Zulassung einer Windkraftanlage an 
Land mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern keine auf-
schiebende Wirkung. Der Widerspruch ist binnen eines Monats 
nach seiner Erhebung zu begründen. Des Weiteren gilt ge-
mäß § 63 Absatz 2 BImSchG, dass der Antrag auf Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs oder der An-
fechtungsklage gegen eine Zulassung der Windenergieanlage 
an Land mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach 
§ 80 Absatz 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
nur innerhalb eines Monats nach der Zustellung der Zulassung 
gestellt und begründet werden kann.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225, Nr. 340)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 12. November 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 355)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
1992 (BGBl.  I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18.  März 2021 (BGBl.  I 
S.  540), zuletzt geändert durch Artikel  10 des Gesetzes vom 
23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle Ost
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Errichtung und Betrieb einer Biogasanlage 
in 16727 Oberkrämer OT Vehlefanz

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 25. Februar 2025

Die Firma Biogas-Produktion Vehlefanz GmbH, An den Eichen 1  
in 16515 Oranienburg, beantragt die Genehmigung nach §  4 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG), auf dem 
Grundstück Im Gewerbepark 5, 16727 Oberkrämer OT Vehle-
fanz in der Gemarkung Vehlefanz, Flur 6, Flurstücke 41, 239, 
240, 241, 319, 366, 369 eine Biogasanlage zu errichten und zu 
betreiben.

Das Vorhaben umfasst im Wesentlichen die Erweiterung und 
den Betrieb der vorhandenen Biogasanlage mit den Anlagen-
teilen:

-	 Fahrsilo mit Silagesickersaftbehälter (Bestand)
-	 Wirtschaftsdüngerhalle (neu): 42,5 m x 20,0 m x 10,89 m
-	 Asphaltierte Lagerfläche (neu): 2 850 m2

-	 Vorgrube (neu): Rundbehälter aus Stahlbeton mit Innen-
durchmesser 6,0 m

-	 Fermenter 1 und 2 (Bestand)
-	 Endlager 1, 2 und 3 (Bestand)
-	 Endlager 4 und 5 (neu): Innendurchmesser je 30 m, Be-

hälterhöhe je 8 m
-	 Separation (Bestand)
-	 BHKW 1 und 2 (Bestand)
-	 Biogasaufbereitungsanlage (Bestand)
-	 Umwallung (neu).

Außerdem werden folgende Änderungen zur bestehenden Be-
triebsweise beantragt:

-	 Änderung der Einsatzstoffe (neu: NawaRo und Wirtschafts-
dünger)

-	 Erhöhung der Biogasproduktion auf 17,5 Mio. Nm3/a.

Zukünftig sollen in der bestehenden Biogasanlage zusätzlich 
Wirtschaftsdünger wie Rindermist, Geflügelmist, Rinder- und 
Schweinegülle und Hühnertrockenkot eingesetzt werden. Da-
durch ändert sich die Zuordnung der Anlage nach Anhang 1 der 
Vierten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BImSchV) von der Nummer 1.15 zur Nummer 8.6.3.1, 
sodass eine Neugenehmigung gemäß § 4 BImSchG erforder-
lich wird. Zur Lagerung des angelieferten Wirtschaftsdüngers 
sind die Vorgrube und die Wirtschaftsdüngerhalle notwendig. 
Gleichzeitig soll die Einsatzstoffmenge auf insgesamt 232,9 t/d 
erhöht werden, sodass neue Endlager zur Gärrestlagerung er-
forderlich werden. Zur Verhinderung von Emissionen werden 
die Endlager gasdicht abgedeckt. Nach der Verordnung über 
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen be-
nötigt jede Biogasanlage eine Umwallung zum Boden- und Ge-
wässerschutz. Diskrepanzen zwischen dem genehmigten und 
errichteten Zustand sollen im Zuge dieses Genehmigungsver-
fahrens ausgeräumt werden.

Es handelt sich dabei um eine Anlage der Nummer 8.6.3.1 GE 
des Anhangs 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige 

Anlagen (4. BImSchV) sowie um ein Vorhaben nach Num-
mer  8.4.2.1 A der Anlage  1 des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG).

Durch die Änderung der Biogasanlage liegt ein Betriebsbereich 
der oberen Klasse gemäß Störfall-Verordnung (12. BImSchV) 
vor.

Die Inbetriebnahme der Anlage ist im Mai 2026 vorgesehen.

Auslegung

Der Genehmigungsantrag sowie die dazugehörigen erforder-
lichen Unterlagen werden einen Monat vom 5.  März 2025 
bis einschließlich 4. April 2025 auf der Internetseite des Lan- 
desamtes für Umwelt Brandenburg unter der Vorhaben-ID 
049.00.00/23 zugänglich gemacht: https://lfu.brandenburg.de/
info/genehmigungen-west

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine leicht zu erreichende 
Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Die veröffentlichten und ausgelegten Unterlagen enthalten 
insbesondere Angaben zu Schall, Geruch und Stickstoff, Aus-
wirkungen auf Avifauna (Artenschutzprüfung), Konzept zur 
Verhinderung von Störfällen und eine naturschutzfachliche 
Eingriffs-/Ausgleichsplanung.

Einwendungen

Einwendungen gegen das Vorhaben können während der Ein-
wendungsfrist vom 5. März 2025 bis einschließlich 5. Mai 
2025 unter Angabe der Vorhaben-ID 049.00.00/23 schriftlich  
oder elektronisch beim Landesamt für Umwelt, Genehmigungs-
verfahrensstelle West, Postfach 60 10 61 in 14410 Potsdam 
erhoben werden. Mit Ablauf dieser Frist sind für das Ge-
nehmigungsverfahren alle Einwendungen ausgeschlossen, die 
nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen.

Für elektronische Einwendungen kann ein Einwendungsportal 
unter Angabe der oben genannten Vorhaben-ID verwendet wer-
den unter: https://lfu.brandenburg.de/einwendungen

Erörterungstermin

Soweit gegenüber dem Vorhaben form- und fristgerecht Ein-
wendungen erhoben werden, entscheidet die Genehmigungs-
behörde nach Ablauf der Einwendungsfrist nach Ermessen, 
ob ein Erörterungstermin durchgeführt wird. Findet aufgrund 
dieser Entscheidung kein Erörterungstermin statt, so wird dies 
nochmals gesondert öffentlich bekannt gemacht. Gehen keine 
form- und fristgerechten Einwendungen ein, entfällt der Er-
örterungstermin.

Der Erörterungstermin ist vorgesehen für den 2.  Juli 2025 
um 10 Uhr im Dorfkrug Bärenklau, Remontehof 2,  
16727 Oberkrämer OT Bärenklau. Dieser Termin dient dazu, 
die rechtzeitig gegen das Vorhaben erhobenen Einwendungen zu 
erörtern, soweit dies für die Prüfung der Genehmigungsvoraus-
setzungen von Bedeutung sein kann. Dazu wird denjenigen, 
die Einwendungen erhoben haben, Gelegenheit gegeben, ihre 
Einwendungen gegenüber der Genehmigungsbehörde und dem 
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Antragsteller zu erläutern. Kann die Erörterung an diesem Tag 
nicht abgeschlossen werden, wird der Erörterungstermin an den 
folgenden Werktagen fortgesetzt. Es wird darauf hingewiesen, 
dass die form- und fristgerecht erhobenen Einwendungen auch 
bei Ausbleiben des Antragstellers oder von Personen, die Ein-
wendungen erhoben haben, erörtert werden.

Hinweise

Eine Eingangsbestätigung auf die schriftlich oder per E-Mail 
erhobenen Einwendungen wird nicht vorgenommen. Bei Ver-
wendung des Einwendungsportals erfolgt eine automatische 
Eingangsbestätigung.

Die Einwendungen sind dem Antragsteller sowie den Fach-
behörden, deren Aufgabenbereich berührt wird, bekannt zu 
geben. Auf Verlangen des Einwendenden sollen dessen Name 
und Anschrift vor der Bekanntgabe unkenntlich gemacht wer-
den, wenn diese zur ordnungsgemäßen Durchführung des Ge-
nehmigungsverfahrens nicht erforderlich sind.

Eine gesonderte Einladung zum Erörterungstermin erfolgt nicht.  
Die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen kann 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.

Nach § 7 Absatz 1 UVPG war für das beantragte Vorhaben eine 
allgemeine Vorprüfung durchzuführen. Die Feststellung erfolg-
te nach Beginn des Genehmigungsverfahrens auf der Grund-
lage der vom Vorhabenträger vorgelegten Unterlagen sowie 
eigener Informationen. Im Ergebnis dieser Vorprüfung wurde 
festgestellt, dass für das oben genannte Vorhaben keine UVP-
Pflicht besteht.

Diese Feststellung beruht im Wesentlichen auf folgenden Kri-
terien:

Auswirkungen auf das Schutzgut Fauna und Flora sind durch 
die Änderung nicht zu erwarten.

Natura 2000-Gebiete:

Aufgrund der Entfernung der nächstliegenden Natura 2000-Ge-
biete von über 7 km zur Biogasanlage kann eine Betroffenheit 
von Natura 2000-Gebieten durch Stickstoff-Emissionen aus-
geschlossen werden.

Gesetzlich geschützte Biotope gemäß §  30 des Bundesnatur-
schutzgesetzes (BNatSchG) in Verbindung mit § 18 des Bran- 
denburgischen Naturschutzausführungsgesetzes (BbgNatSchAG):

Eine erhebliche Beeinträchtigung der im Wirkbereich betriebs-
bedingter Stickstoffeinträge vorkommenden gesetzlich ge-
schützten Biotope kann ausgeschlossen werden, da bei sieben 
der neun betrachteten gesetzlich geschützten Biotope die pro- 
gnostizierte Gesamtbelastung der Stickstoffeinträge den jewei- 
ligen Critical Load unterschreitet und bei den Biotopen 7 (eu-
trophes Kleingewässer) und 11 (naturnaher Graben) im Rah-
men einer Einzelfallbetrachtung gezeigt werden konnte, dass 
in diesen Biotopen keine stickstoffempfindlichen Arten vor-
kommen. Zudem sind die Biotope 7 und 11 von landwirtschaft-
licher Nutzung umgeben und daher an hohe Stickstoffeinträge 
angepasst.

Landschaftsschutzgebiet (LSG) „Nauen Brieselang Krämer“:

Eine Betroffenheit des Landschaftsschutzgebietes durch be-
triebsbedingte Stickstoffeinträge ist ebenfalls auszuschließen, 
da sich im Wirkbereich ausschließlich Ackerflächen (Luftbild-
aufnahme vom 3. Juni 2023; Digitales Feldblockkataster 2024) 
und keine stickstoffempfindlichen Biotope befinden. Das Vor-
haben steht damit weder dem Schutzzweck noch den Verboten 
der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet entgegen.

Lärmbedingte Emissionen durch die geänderte Anlage sind 
möglich, werden jedoch als geringfügig eingeschätzt. Die 
Angaben des Betreibers im Kapitel  4 der Antragsunterlagen 
erscheinen plausibel. Demzufolge ist an den relevanten Im-
missionsorten auch nach Durchführung des Vorhabens nicht 
mit einer Zunahme der Lärmimmissionen zu rechnen.

Betriebsbedingte Geruchsemissionen durch den Betrieb der 
Biogasanlage sind möglich. Laut den Ausführungen der Ge-
ruchsimmissionsprognose der Akustikbüro Deiter GmbH vom 
4. November 2024 ergeben die Berechnungen für das Vor-
haben eine Einhaltung der Immissionswerte. Erhebliche Beein-
trächtigungen durch Gerüche sind daher nicht zu erwarten.

Betriebsbedingte Ammoniak- und Stickstoffdepositionen durch 
den Betrieb der Biogasanlage sind möglich. Laut der NH3- 
und N-Depositionsprognose der Akustikbüro Deiter GmbH 
vom 4. November 2024 werden diese aber keine erheblichen 
Auswirkungen haben. Die Untersuchung der Ammoniakkon- 
zentration und Stickstoffdeposition ergab ebenfalls eine Unter-
schreitung der gesetzlichen Vorgaben. Somit können erhebliche 
Beeinträchtigungen empfindlicher Pflanzen und Ökosysteme 
mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden.

Das Vorhaben lässt nach vorliegenden Kenntnissen über die ört-
lichen Gegebenheiten unter Berücksichtigung der vorhandenen 
Untersuchungsergebnisse und des gewählten Standortes keine 
erheblich nachteiligen Auswirkungen im Sinne des UVPG auf 
die im Beurteilungsgebiet vorhandenen Schutzgüter erwarten. 
Durch eine Umweltverträglichkeitsprüfung sind keine weiter-
reichenden Aussagen zu erwarten. Eine Umweltverträglich-
keitsprüfung ist daher nicht erforderlich.

Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225, Nr. 340)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 12. November 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 355)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
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9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
1992 (BGBl.  I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18.  März 2021 (BGBl.  I 

BEKANNTMACHUNGEN DER GERICHTE

Zwangsversteigerungssachen

Für alle nachstehend veröffentlichten Zwangsversteigerungs- 
sachen gilt Folgendes:

Ist ein Recht in dem genannten Grundbuch nicht vermerkt 
oder wird ein Recht später als der Versteigerungsvermerk ein-
getragen, so muss der Berechtigte dieses Recht spätestens im 
Termin vor der Aufforderung zur Abgabe von Geboten anmel- 
den. Er muss das Recht glaubhaft machen, wenn der Antrag-
steller bzw. Gläubiger widerspricht. Das Recht wird sonst bei 
der Feststellung des geringsten Gebots nicht berücksichtigt und 
bei der Verteilung des Versteigerungserlöses dem Anspruch des 
Gläubigers und den übrigen Rechten nachgesetzt. Soweit die 
Anmeldung oder die erforderliche Glaubhaftmachung eines 
Rechts unterbleibt oder erst nach dem Verteilungstermin er-
folgt, bleibt der Anspruch aus diesem Recht gänzlich unberück-
sichtigt.

Es ist zweckmäßig, schon zwei Wochen vor dem Termin eine 
genaue Berechnung des Anspruchs, getrennt nach Hauptbetrag, 
Zinsen und Kosten der Kündigung und der die Befriedigung 
aus dem Versteigerungsgegenstand bezweckenden Rechtsver-
folgung, einzureichen und den beanspruchten Rang mitzuteilen. 
Der Berechtigte kann die Erklärung auch zur Niederschrift der 
Geschäftsstelle abgeben.

Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Versteigerungs-
gegenstandes oder des nach § 55 ZVG mithaftenden Zubehörs 
entgegensteht, wird aufgefordert, die Aufhebung oder einst-
weilige Einstellung des Verfahrens zu bewirken, bevor das 
Gericht den Zuschlag erteilt. Geschieht dies nicht, tritt für das 
Recht der Versteigerungserlös an die Stelle des versteigerten 
Gegenstandes.

Amtsgericht Frankfurt (Oder)

Terminsbestimmung
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am

Datum Uhrzeit Raum Ort
Mittwoch,
16.04.2025

10:00 Uhr 302,
Sitzungssaal

Amtsgericht
Frankfurt (Oder),
Müllroser Chaussee 55,
15236 Frankfurt (Oder)

öffentlich versteigert werden:
Grundbucheintragung:
Eingetragen im Grundbuch von Frankfurt (Oder)

lfd. 
Nr.

Gemarkung Flur,  
Flurstück

Wirtschaftsart
und Lage

m2 Blatt

3 Frankfurt  
(Oder)

Flur 97,
Flurstück 179

Gebäude- und 
Freifläche,
Fürstenwalder 
Poststr. 87,
Mozartstr.

1.988 17102,
BV lfd.
Nr. 3

4 Frankfurt 
(Oder)

Flur 95,
Flurstück 238

Gebäude- und 
Freifläche,
Verkehrsfläche, 
Nuhnenvorstadt

10.210 17102,
BV lfd.
Nr. 4

5 Frankfurt 
(Oder)

Flur 97,
Flurstück 75/1

Gebäude- und 
Freifläche,
Fürstenwalder 
Poststraße 87

946 17102,
BV lfd.
Nr. 5

Lfd. Nr. 3
Objektbeschreibung/Lage (lt. Angabe d. Sachverständigen):
unbebautes Grundstück (baureifes Land)
Postanschrift: ohne, im Bereich/Umfeld der Mozartstr. 12 a und 
Schubertstraße, 15234 Frankfurt (Oder)

Verkehrswert:	 61.900,00 EUR

Lfd. Nr. 4
Objektbeschreibung/Lage (lt. Angabe d. Sachverständigen):
unbebautes Grundstück (sog. Nichtbauland, Grün-/Wegefläche, 
teilweise Arrondierungsfläche)
Postanschrift: ohne, im Bereich/Umfeld der Mozartstraße 12 a 
und Schubertstraße, 15234 Frankfurt (Oder)

Verkehrswert:	 22.000,00 EUR

Lfd. Nr. 5
Objektbeschreibung/Lage (lt. Angabe d. Sachverständigen):
unbebautes Grundstück (Rohbauland, typische Arrondierungs-
fläche)
Postanschrift: ohne, im Bereich/Umfeld der Mozartstraße 12 a 
und Schubertstraße, 15234 Frankfurt (Oder)

Verkehrswert:	 8.700,00 EUR

S.  540), zuletzt geändert durch Artikel  10 des Gesetzes vom 
23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle West
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Der Versteigerungsvermerk ist am 21.03.2023 in das Grund-
buch eingetragen worden.
Az.: 3 K 77/22

Terminsbestimmung
Zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft soll am

Datum Uhrzeit Raum Ort
Donnerstag,
24.04.2025

10:00 Uhr 302,
Sitzungssaal

Amtsgericht
Frankfurt (Oder),
Müllroser Chaussee 55,
15236 Frankfurt (Oder)

öffentlich versteigert werden:
Grundbucheintragung:
Eingetragen im Grundbuch von Schöneiche (B)

Gemarkung Flur,  
Flurstück

Wirtschaftsart
und Lage

m2 Blatt

Schöneiche (B) Flur 7,  
Flurstück 1936

Gebäude- und 
Freifläche,
Hohes Feld 3, 
Pestalozzistr.

501 2106, 
BV lfd. 
Nr. 3

Anschrift: Hohes Feld 3 Ecke Pestalozzistraße, 15566 Schöneiche
Bebauung: Einfamilienhaus mit Nebengebäude

Verkehrswert:	 337.000,00 EUR

Der Versteigerungsvermerk ist am 16.10.2023 in das Grundbuch 
eingetragen worden.
Az.: 3 K 68/23

SONSTIGE BEKANNTMACHUNGEN

Ungültigkeitserklärung von Dienstausweisen

Ministerium der Justiz und für Digitalisierung

Folgender abhandengekommener Dienstausweis wird hiermit 
für ungültig erklärt:

Herr Thomas Kern, Sozialamtmann in Pritzwalk, Dienstaus-
weis-Nr. 204 381, ausgestellt am 8. Juli 2014, gültig bis 16. Mai 
2024.

NICHTAMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Gläubigeraufrufe

Der Arbeitsförderverein Beeskow-Land e. V., Birkenweg 4,  
15864 Wendisch-Rietz, ist zum 31. Dezember 2024 aufgelöst 
worden. Die Gläubigerinnen und Gläubiger werden aufgefor- 
dert, bestehende Ansprüche gegen den Verein bei nachfolgend 
genannten Liquidatorinnen und Liquidatoren anzumelden:

Ilona Handke
Birkenweg 4
15864 Wendisch-Rietz

Olaf Klempert
Birkenweg 4
15864 Wendisch-Rietz

Der Verein Berlin-Brandenburg Electric e. V., Kolpiner 
Straße 3, 15526 Bad Saarow, ist zum 31. Dezember 2024 auf-
gelöst worden. Die Gläubigerinnen und Gläubiger werden auf-
gefordert, ihre Ansprüche gegen den Verein bei nachstehend 
genannten Liquidatoren anzumelden:

Michael Tobias
Kolpiner Straße 3
15526 Bad Saarow

Volker Schulz
Wacholderweg 16
14979 Großbeeren
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BEKANNTMACHUNGEN ANDERER BUNDESLÄNDER

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen 
des Landes Berlin

Auslegung von Planunterlagen zum Zwecke 
der Planfeststellung für das Bauvorhaben 

„Vierstreifiger Ausbau der Landesstraße (L) 33 
von Hönow - Stendaler Straße (Berlin)“ 

in der Gemeinde Hoppegarten 
im Landkreis Märkisch-Oderland, 
in der Gemeinde Ahrensfelde und 
im Amt Biesenthal-Barnim jeweils  

im Landkreis Barnim des Landes Brandenburg 
und im Bezirk Marzahn-Hellersdorf von Berlin

- Anhörungsverfahren -

Bekanntmachung vom 5. Februar 2025 
SenStadt VI G 11 

Telefon: 030 90173-3921, intern 030 9173-3921

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Ab-
teilung Tiefbau (neue Bezeichnung: Senatsverwaltung für 
Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt (SenMVKU), 
Abteilung Tiefbau) - im Folgenden Vorhabenträgerin -, hat 
mit Schreiben vom 11. Januar 2012 bei der Anhörungsbehörde 
die Zulassung des oben aufgeführten Straßenbauvorhabens 
beantragt. Für dieses Vorhaben wird ein Planfeststellungs-
verfahren gemäß §  22 Berliner Straßengesetz (BerlStrG) in 
Verbindung mit §  1 Absatz  1 Gesetz über das Verfahren der 
Berliner Verwaltung (VwVfGBln) in Verbindung mit §§ 72 bis 
78 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) durchgeführt.
Für das Planfeststellungsverfahren ist nach der Übergangs-
regelung des §  102a VwVfG auf dieses im Jahr  2012 be-
gonnene und nicht abgeschlossene Verwaltungsverfahren das 
VwVfG in der bis zum 31. Dezember 2023 geltenden Fassung 
in Verbindung mit § 1 VwVfGBln anzuwenden.

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens erfolgte die öffent-
liche Auslegung der Planunterlagen vom 21. Februar 2012 bis 
20. März 2012 im Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Ber-
lin sowie in den Gemeinden Hoppegarten und Ahrensfelde im 
Land Brandenburg. Die von der Vorhabenträgerin im Rahmen 
des Anhörungsverfahrens geänderten Planungen machen eine 
erneute Auslegung der Planunterlagen erforderlich.

Die L  33 ist Teil einer wichtigen Straßenverbindung zwi-
schen dem östlichen Stadtbereich Berlins und der Anschluss-
stelle  (AS) Berlin-Marzahn der Bundesautobahn (BAB) A 10 
(Berliner Ring).
Der gegenwärtig zweispurige Straßenabschnitt vom Knoten-
punkt Landsberger Chaussee/Stendaler Straße (Ortslage Eiche 
und Bezirk Marzahn-Hellersdorf von Berlin) bis zum Knoten-
punkt Berliner Straße/Dorfstraße (Ortslage Hönow) soll vier-
spurig mit zwei durch Mittelstreifen getrennte Richtungsfahr-
bahnen vom Abschnitt  425 von km 0+505 bis km 0+000 bis 
zum Abschnitt  420 von km  1+987 bis km  0+064 auf einer 
Länge von 2,430 km ausgebaut werden. Der Straßenabschnitt 

erhält beidseitig Fußgänger- und Radverkehrsanlagen, größten-
teils als kombinierte Rad-/Gehwege.

Die Planänderung beinhaltet im Wesentlichen:
Verschiebung der Fahrbahn der neuen L  33 zur Herstellung 
einer Lärmschutzwand in der Ortslage Hönow nach Süden und 
Bau einer Anwohnerstraße im Bereich von Bau-km 1+400 bis 
Bau-km 2+200; Verringerung der Maße der Fahrbahnen, Rad- 
und Gehwege; Wegfall der Möglichkeit für Linksabbieger in 
die Straße „Am Luch“ zur Verbesserung der Verkehrssicher-
heit; Aktualisierung des landschaftspflegerischen Begleit-
planes, der faunistischen Untersuchungen, des Artenschutzbei- 
trages, des Fachbeitrages zur Wasserrahmenrichtlinie und Er-
stellung eines Berichtes zur Umweltverträglichkeitsprüfung; 
Aktualisierung der schalltechnischen Untersuchung, der luft-
schadstofftechnischen Untersuchung, der wassertechnischen 
Berechnungen, der Entwässerungsanlagen und der Grund-
erwerbsunterlagen und Aktualisierung der Verkehrsuntersu- 
chung.

Für das Vorhaben besteht eine Verpflichtung zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß §  3 Absatz  1 in 
Verbindung mit der Anlage  1 Nummer  1.3.  a) des Gesetzes 
über die Prüfung von Umweltauswirkungen bei bestimmten 
Vorhaben, Plänen und Programmen im Land Berlin (Berliner 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung - UVPG-Bln). 
Auf die Umweltverträglichkeitsprüfung, ihre Voraussetzungen 
und ihre Durchführung sind die Vorschriften des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) entsprechend an-
zuwenden (§ 3 Absatz 2 UVPG-Bln).
Aufgrund der Antragstellung im Jahr 2012 ist in Anwendung 
der Übergangsvorschrift des § 74 Absatz 2 UVPG das laufen-
de Planfeststellungsverfahren nach der Fassung des UVPG, die 
vor dem 16. Mai 2017 galt, zu Ende zu führen.
Die Feststellung über die Verpflichtung zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung ist nach §  3a Satz  3  UVPG 
nicht selbstständig anfechtbar.

Die Vorhabenträgerin hat die folgenden entscheidungserheb-
lichen Unterlagen über die Umweltauswirkungen des Vorha- 
bens vorgelegt:
Erläuterungsbericht (U  01) mit Anlagen: Variantenunter-
suchungen (U 01, Anlagen 1 und 3), UVP-Bericht (U 01, An-
lage 2.1), Allgemeinverständliche, nichttechnische Zusammen-
fassung (U  01,  Anlage  2.2) und Fachbeitrag  Klimaschutz 
(U 01, Anlage 4); Übersichtskarte (U 02); Übersichtslageplan 
(U  03); Übersichtshöhenplan (U  04); Bauwerksverzeich-
nis (U  05); Straßenquerschnitte (U  06); Lagepläne (U  07); 
Höhenpläne (U  08); Ingenieurbauwerke: Brücken und Lärm-
schutzwand (U  10); Schalltechnische Untersuchung (U  11); 
Luftschadstofftechnische Untersuchung (U 11.L); Landschafts-
pflegerische Begleitplanung (U  12) einschließlich Gutachten 
(U 12, Anhang V): Nachweis zum Vorkommen des Fischotters, 
Untersuchung der Herpetofauna, Bestandserfassung Vögel und 
Baumkontrollen, Beurteilung eines Pappelforstes als Land-
lebensraum für Tiere, Artenschutzrechtliche Prüfungen; Be-
stands- und Konfliktpläne (U 12.1); Maßnahmenübersichtsplan 
(U  12.3); Wassertechnische Berechnungen (U  13); Grund-
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erwerb (U 14); Leitungslagepläne (U 15); Variantenvergleich 
nebst Gutachten (U  16); Gutachten/Untersuchungen zu hy- 
draulischen und hydrologischen Berechnungen an der Hönower 
Weiherkette (U 17.1); Untersuchungen über die Verringerung 
der Tausalzbelastung des Fischteiches (U 17.2); Gutachten zum 
Einfluss von Tausalz auf betroffene Wasserkörper (U 17.3); Be-
richt Grundwasseruntersuchungen  (U  17.4); Bericht Wasser-
untersuchungen (U 17.5); Baugrund Grabenöffnung (U 17.6); 
Memorandum Gebietseinstufung (U 17.7); Fachbeitrag Wasser-
rahmenrichtlinie (U  17.8); Projektprognose 2030 (U  17.9); 
Untersuchung der Verkehrsqualität nach dem Handbuch für die 
Bemessung von Straßenverkehrsanlagen - HBS (U 17.10) und 
Baugrundgutachten (U 17.11).

Für das Bauvorhaben einschließlich der landschaftspflegerischen 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden Grundstücke in der 
Gemarkung Hellersdorf im Bezirk Marzahn-Hellersdorf von 
Berlin im Land Berlin, in der Gemarkung Hönow in der Ge-
meinde Hoppegarten im Landkreis Märkisch-Oderland, in der 
Gemarkung Eiche in der Gemeinde Ahrensfelde und in der Ge-
markung Marienwerder im Amt Biesenthal-Barnim im Land-
kreis Barnim des Landes Brandenburg in Anspruch genommen.

Der umfassend geänderte Plan (Zeichnungen, Erläuterungen 
und die entscheidungserheblichen Unterlagen über die Umwelt-
auswirkungen) liegt in der Zeit

vom 3. März 2025 bis einschließlich 2. April 2025

im Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin, Straßen-  
und Grünflächenamt, Schkopauer Ring  2, 12681  Berlin, 
Haus 1, Raum 325, montags bis mittwochs von 8 bis 15 Uhr, 
donnerstags von 8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr 
sowie nach telefonischer Vereinbarung unter der Telefon-
nummer 030 90293-7545 auch außerhalb dieser Zeiten;

in der Gemeinde Hoppegarten, Lindenallee 14, 15366 Hoppe-
garten, im Foyer der Gemeindeverwaltung, montags und 
freitags von 9 bis 12 Uhr, dienstags von 9 bis 12 Uhr und 
von 14 bis 18 Uhr, donnerstags von 9 bis 12 Uhr und von 
14 bis 17  Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung unter 
der Telefonnummer 03342 393-213 oder per E-Mail mietke@ 
gemeinde-hoppegarten.de auch außerhalb dieser Zeiten;

in der Gemeinde Ahrensfelde, Lindenberger Straße  1, 
16356 Ahrensfelde, Raum 108, montags und mittwochs von 
8:30 bis 14:30 Uhr, dienstags von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis  
18:30  Uhr, donnerstags von 8 bis 12  Uhr und von 13 bis 
16:30 Uhr, freitags von 8 bis 12 Uhr sowie nach telefonischer 
Vereinbarung unter der Telefonnummer 030 936900-152 oder 
per E-Mail m.mill@gemeinde-ahrensfelde.de auch außerhalb 
dieser Zeiten und

im Amt Biesenthal-Barnim, Plottkeallee  5, 16359  Biesen-
thal, Zimmer 306, montags von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 
15 Uhr, dienstags von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr, 
donnerstags von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr sowie 
nach telefonischer Vereinbarung unter der Telefonnummer 
03337 459932 oder per E-Mail faude@amt-biesenthal-barnim.
de auch außerhalb dieser Zeiten

zur allgemeinen Einsichtnahme aus.

Die Bekanntmachung und die digitalen Planunterlagen können 
vom 3. März 2025 bis zum 2. April 2025 im UVP-Portal des 
Landes Berlin wie folgt eingesehen werden:
https://www.uvp-verbund.de/startseite
und Auswahl der Kategorie: Verkehrsvorhaben und dann 
unter Verfahrenstypen: Zulassungsverfahren sowie ab-
schließende Auswahl Bundesland: Berlin.

Diese Bekanntmachung und die digitalen Planunterlagen wer-
den entsprechend § 27a VwVfG vom 3. März 2025 bis zum 
2. April 2025 auch auf der Internetseite der Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen veröffentlicht:
https://www.berlin.de/sen/sbw/
und Auswahl der Begriffe Stadtentwicklung, Planung, An-
hörungsbehörde für Straßenbauvorhaben und Aktuelle und 
laufende Anhörungsverfahren.
Alternativ kann der folgende Link verwendet werden:
https://www.berlin.de/sen/stadtentwicklung/planung/ 
anhoerung-strassenbau/#aktuell

Maßgeblich ist jedoch der Inhalt der zur Einsicht ausgelegten 
Unterlagen (§ 27a Absatz 1 Satz 4 VwVfG).

Hinweise:

1.	 Jeder, dessen Belange durch das Bauvorhaben im Land 
Berlin berührt werden, sowie Vereinigungen können vom 
Beginn der Auslegung und bis spätestens 2 Wochen nach 
Beendigung der Auslegung, das ist

vom 3. März 2025 bis einschließlich 16. April 2025

schriftlich oder zur Niederschrift (unter Angabe des Akten-
zeichens  VIG1-01-022A-01/2012-L33) bei der Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, 
Referat  VI  G, Anhörungsbehörde, Württembergische 
Straße  6, 10707  Berlin, Fax-Nummer: 030  9028-3222 
oder in den Gemeinden/Ämtern, in denen die Planunter-
lagen ausgelegt werden (Bezirksamt Marzahn-Hellers-
dorf von Berlin, Straßen- und Grünflächenamt, Schko-
pauer Ring  2, 12681  Berlin; Gemeinde Hoppegarten, 
Lindenallee  14, 15366  Hoppegarten; Gemeinde Ahrens-
felde, Lindenberger Straße 1, 16356 Ahrensfelde und Amt 
Biesenthal-Barnim, Plottkeallee 5, 16359 Biesenthal) Ein-
wendungen gegen den Plan erheben.

Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt 
werden. In diesem Fall ist das elektronische Dokument mit 
einer qualifizierten elektronischen Signatur im Sinne des 
Vertrauensdienstegesetzes (VDG) in Verbindung mit der 
Verordnung (EU) Nr. 910/2014 zu versehen und an post@
senstadt.berlin.de zu übermitteln.

Zur Wahrung der oben genannten Frist ist der Eingang der 
Einwendung, Äußerung und Stellungnahme bei der An-
hörungsbehörde maßgebend. Vertreter von einwendenden 
Personen haben ihre Berechtigung durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachzuweisen. Es wird darauf hin-
gewiesen, dass keine Eingangsbestätigung erfolgt.

Nach § 73 Absatz 4 Satz 3 VwVfG sind mit Ablauf der Ein-
wendungs- beziehungsweise Äußerungsfrist für das Plan-
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feststellungsverfahren über die Zulässigkeit des Vorhabens 
alle Einwendungen und Äußerungen, die nicht auf be-
sonderen privatrechtlichen Titeln beruhen, ausgeschlossen.
Dies gilt auch für Einwendungen, Äußerungen und Stel- 
lungnahmen der Vereinigungen.

Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unter-
schriftslisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter 
gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige 
Eingaben), ist auf jeder mit einer Unterschrift versehenen 
Seite ein Unterzeichner mit Namen und Anschrift als Ver-
treter der übrigen Unterzeichner zu benennen. Andernfalls 
können diese Einwendungen nach § 17 Absatz 2 VwVfG 
unberücksichtigt bleiben.

2.	 Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Be-
nachrichtigung der Vereinigungen von der Auslegung des 
Plans (§ 73 Absatz 4 Satz 5 VwVfG). Sie können Stellung-
nahmen zu dem Plan abgeben, soweit sie durch das Vor-
haben in ihrem satzungsgemäßen Aufgabenbereich berührt 
werden.

3.	 Die rechtzeitig erhobenen Einwendungen, Stellungnahmen 
und Äußerungen werden in einem Termin erörtert (Er-
örterungstermin), der mindestens eine Woche vorher orts-
üblich bekannt gemacht wird.

Diejenigen Personen, Vereinigungen oder Stellen, die frist-
gerecht Einwendungen, Stellungnahmen oder Äußerungen 
erhoben haben, beziehungsweise bei gleichförmigen Ein-
wendungen oder Äußerungen der Vertreter, werden von 
dem Termin gesondert benachrichtigt. Sind mehr als 50 Be-
nachrichtigungen oder Zustellungen vorzunehmen, können 
die Personen, die Einwendungen erhoben haben, oder die 
Vereinigungen, die Stellungnahmen abgegeben haben, von 
dem Erörterungstermin durch öffentliche Bekanntmachung 
benachrichtigt werden.

Die Teilnahme an dem Erörterungstermin ist den Beteiligten 
freigestellt; die Vertretung durch einen Bevollmächtigten 
ist möglich. Die Bevollmächtigung ist durch eine schrift-
liche Vollmacht nachzuweisen, die der Anhörungsbehörde 
zu den Akten zu geben ist. Bei Ausbleiben eines Beteiligten 
in dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt 
werden.

Sofern im Erörterungstermin das Dolmetschen in Deut-
scher Gebärdensprache, lautsprachbegleitende Gebärden 
oder andere geeignete Kommunikationshilfen im Sinne des 
Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG) benötigt wer-
den, ist dies aus organisatorischen Gründen bereits in der 
Einwendung zu vermerken.

Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich.

4.	 Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von 
Einwendungen, Äußerungen und Stellungnahmen, Teil-
nahme am Erörterungstermin oder Vertreterbestellung ent-
stehende Kosten werden nicht erstattet.

5.	 Über die Zulässigkeit des Vorhabens und über die Ein-
wendungen, Äußerungen und Stellungnahmen wird nach 
Abschluss des Anhörungsverfahrens - soweit keine Ab-
lehnung erfolgt - durch die Planfeststellungsbehörde durch 
Planfeststellungsbeschluss entschieden. Die Zustellung der 
Entscheidung (Planfeststellungsbeschluss) kann durch öf-
fentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 
50 Zustellungen vorzunehmen sind (§ 74 Absatz 5 Satz 1 
VwVfG).
Entschädigungsansprüche werden, soweit über diese nicht 
im Planfeststellungsverfahren dem Grunde nach zu ent-
scheiden ist, in einem gesonderten Entschädigungsver-
fahren behandelt.

6.	 Vom Beginn der Auslegung des Planes tritt die Ver-
änderungssperre nach § 23 Absatz 1 BerlStrG in Kraft.

7.	 Da das Vorhaben UVP-pflichtig ist, wird ferner darauf hin-
gewiesen, dass im Land Berlin
-	 die für das Anhörungsverfahren zuständige Behörde 

die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und 
Wohnen, Referat  VI  G, Anhörungsbehörde - VI  G  1 
(Württembergische Straße  6, 10707  Berlin) und die 
für die Entscheidung über die Zulässigkeit des Vor-
habens zuständige Behörde die Senatsverwaltung für 
Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt, Plan-
feststellungsbehörde - IV E 1 (Am Köllnischen Park 3, 
10179 Berlin) ist,

-	 mit den ausgelegten Planunterlagen der UVP-Bericht 
vorgelegt wurde und

-	 dass über die Zulässigkeit des Vorhabens durch Plan-
feststellungsbeschluss entschieden wird.

8.	 Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 e) Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit §§ 22, 22 b) 
und 27 a) BerlStrG. Die Verarbeitung der Daten ist zur Er-
füllung der gesetzlichen Aufgaben der Anhörungsbehörde 
erforderlich.

Es wird darauf hingewiesen, dass die im Rahmen der Be-
teiligung der Öffentlichkeit erhobenen Einwendungen, Äu-
ßerungen und Stellungnahmen und die darin mitgeteilten 
personenbezogenen Daten ausschließlich für das oben 
genannte Verfahren verarbeitet werden. Die personen-
bezogenen, nicht anonymisierten Daten werden benötigt, 
um die Einwendungen hinsichtlich der Betroffenheit an-
gemessen auswerten zu können; zu diesem Zweck wer-
den die personenbezogenen Daten auch an Vorhaben-
trägerin und Planfeststellungsbehörde sowie beauftragte 
Büros weitergegeben. Nähere Informationen zur Daten-
verarbeitung nach Artikel 13 und 14 DSGVO können den 
Informationen über die Verarbeitung personenbezogener 
Daten bei der Durchführung eines Anhörungsverfahrens 
im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens entnommen 
werden, die zusammen mit dem Plan sowohl in der Aus-
legung als auch im Internet unter oben genanntem Link ein-
gesehen werden können.
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